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Fotos  

Die in dem örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept verwendeten Fotos wurden für 

¶ die StraÇe ĂAm Rotenbergñ von Herrn Fornalski,  

¶ die Althütter Straße und Dreibrunnen von Familie Markus,  

¶ Feuerwehreinsätze von der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otter-

berg, Herrn Laier,  

zur Verfügung gestellt. 

Alle weiteren Fotos wurden von Mitarbeiter:innen der OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG 

aufgenommen. 

Alle Bilder sind urheberrechtlich geschützt. 
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1 Einführung  

Otterberg liegt im Süden der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und zählt rund 5.400 Ein-

wohner. Zur Stadt gehören zahlreiche Wohnplätze und Weiler, darunter Althütterhof, Birotshof, 

Dudenbacherhof, Lauerhof, Messerschwanderhof, Münchschwanderhof, Reichenbacherhof und 

Weinbrunnerhof sowie der Ortsbezirk Drehenthalerhof. 

Die Hauptgewässer in Otterberg sind der Otterbach und der Grafenthaler Bach (Gewässer III. Ord-

nung). Bei Überflutungen ist Otterberg sowohl durch Bachhochwasser als auch durch Sturzfluten 

aus den Hanglagen gefährdet. 

Hochwasser- und Starkregenereignisse lassen sich nicht verhindern ï auch ein vollständiger 

Schutz ist nicht möglich. Durch geeignete Vorsorgemaßnahmen können jedoch die Auswirkungen 

solcher Ereignisse reduziert werden. Ziel der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg ist es daher, 

im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge gemeinsam mit den Ortsgemeinden örtliche Hoch-

wasser- und Starkregenvorsorgekonzepte zu erarbeiten und umzusetzen. Diese Konzepte sollen 

nicht nur geeignete öffentliche Maßnahmen benennen, sondern auch die Eigenvorsorge der Bür-

gerinnen und Bürger aktivieren. 

Die Hochwasser- und Starkregenvorsorge umfasst dabei ein breites Spektrum denkbarer Maß-

nahmen. Von besonderer Wichtigkeit ist die Schärfung des Risikobewusstseins sowohl der öffent-

lichen Maßnahmenträger als auch der Bevölkerung. Nur, wer die Gefährdung kennt, kann die  

richtigen Vorsorgemaßnahmen ergreifen. Daher kommen der Information und Aufklärung eine 

zentrale Bedeutung zu. 

Weitere Maßnahmen umfassen das gegenüber Überflutung beständige Planen, Bauen und Sanie-

ren sowie den Wasserrückhalt in Bächen und in der Fläche und in technischen Rückhaltebecken. 

Ebenso betrachtet werden die Stärkung der Gefahrenabwehr, die Warnung der Bevölkerung, der 

Schutz kritischer Infrastruktur, richtiges Verhalten vor, während und nach Überflutung und einiges 

mehr.  

Vor der Erkenntnis, dass die Maßnahmen im öffentlichen Raum nicht mehr ausreichen, um Wasser 

und Schlamm von den Ortslagen fernzuhalten, erlangen auch private Vorsorgemaßnahmen im 

Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Eigenvorsorge zunehmend an Bedeutung. Deshalb um-

fasst das vorliegende Konzept öffentliche und gleichzeitig auch mögliche und zumutbare private 

Maßnahmen. 

Die bis 11/2023 gültige Starkregenkarte (vgl. Kapitel 3) des Landes gab eine erste Orientierung, 

wo in Otterberg die Gefährdungsbereiche liegen. Wichtige Informationen zu den lokalen Problem-

bereichen lieferten zudem das Startgespräch am 10.09.2020, die Ortsbegehung zusammen mit 

Vertretern der Stadt am 26.03.2021 sowie die Bürgerversammlungen am 27.10.2021 und am 

13.09.2023.  



 Seite 8/233  

 

Örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept Otterberg  März 2024 

Darüber hinaus wurden durch OBERMEYER im Mai und Juni 2023 weitere gezielte Ortsbesichti-

gungen zu einzelnen kritischen Punkten vorgenommen. Einzelberatungen von Bürgerinnen und 

Bürgern wurden nicht durchgeführt. 

 

2 Ziel des Hochwasser - und Starkregenvorsorgekonzepts  

Ziel des örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes ist die Erarbeitung von Maß-

nahmen aus verschiedenen Handlungsbereichen der Starkregen- und Hochwasservorsorge, die 

geeignet sind, sowohl bei Hochwasser der Bäche als auch bei Sturzfluten von den Hängen und in 

den Seitengewässern, Schäden zu reduzieren.  

Das Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept soll für die Ortsgemeinde, die Verbandsge-

meindeverwaltung, die Verbandsgemeindewerke, die Feuerwehr und jeden Einzelnen Hand-

lungsoptionen aufzeigen, um sich besser auf Überflutungsereignisse vorbereiten und Schäden ef-

fektiver abwenden zu können. Dabei ist es wichtig, dass neben öffentlichen Maßnahmen auch 

Eigenvorsorge betrieben wird, da die potenziell Betroffenen hier einen wichtigen Beitrag zur Scha-

densminderung leisten können. 

 

3 Gefährdung durch Starkregen  

Starkregenereignisse können in Otterberg zu Sturzfluten aus Hanglagen sowie zur Überflutung der 

Bäche, insbesondere des Otterbachs und des Grafenthaler Bachs, führen.  

Um die Gefährdung einschätzen zu können, hatte das Landesamt für Umwelt bis 11/2023 im In-

ternet zugängliche Starkregenkarten für ganz Rheinland-Pfalz vorgelegt. Diese Karten können 

noch analog bei der Verbandsgemeindeverwaltung eingesehen werden. Sie werden im vorliegen-

den Konzept dort verwendet, wo Überblicksdarstellungen gefragt sind. Die Starkregenkarte (s. 

Abb. 1) zeigt grob, an welchen Stellen im Gelände sich das Wasser sammelt und wo es abfließt. 

Die Abflusskonzentrationen sind in Gelb- und Rottönen und potenziell überflutungsgefährdete Be-

reiche blau schraffiert und hellblau dargestellt. In der Karte waren die Stadt Otterberg, der Dre-

henthalerhof, Althütterhof, Lauerhof und Reichenbacherhof mit einer hohen, und der Münch-

schwanderhof mit einer geringen Gefährdungswahrscheinlichkeit bewertet.  

Seit November 2023 liegen Sturzflutgefahrenkarten [1] des Landes vor, die im Internet öffentlich 

zugänglich sind (s. Abb. 2). Die neuen Karten stellen die Informationen des Landes zur Sturzflut-

gefährdung auf eine neue methodische Grundlage und basieren auf dem aktuellen Stand der 

Technik. Die Karten zeigen nicht nur die Fließwege und die überflutungsgefährdeten Bereiche, 

sondern in diesen auch Wassertiefen, Fließgeschwindigkeiten und Fließrichtungen, wie sie bei drei 

verschieden en Starkregenereignissen zu erwarten sind.  
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Abb. 1: Starkregenkarte des Landes für Otterberg [3], Stand 12/2018 

 
Abb. 2: Sturzflutgefahrenkarte [1] für Otterberg für außergewöhnliche Starkregen (SRI 7, 1 Std.), Stand 
11/2023  



 Seite 10/233  

 

Örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept Otterberg  März 2024 

Da Niederschlagsintensitäten nie gleichverteilt sind, findet in den Sturzflutgefahrenkarten ein Index 

(s. Abb. 3) Anwendung, der nach einer einheitlichen Methodik zur Charakterisierung von Stark-

regen entwickelt wurde. Der sog. Starkregenindex SRI beschreibt auf einer Skala von 1 bis 12 die 

zunehmende Überflutungsgefahr in Abhängigkeit von der Stärke eines Starkregenereignisses. Die 

Karten machen exemplarisch deutlich, welche Auswirkungen bei den angenommenen Szenarien 

zu erwarten sind, stellen aber nicht alle denkbaren Fälle dar. Es sind stets noch stärkere Ereignisse 

möglich. 

 
Abb. 3: Betrachtete Szenarien von Starkregenereignissen in Sturzflutgefahrenkarten [1] 
Quelle: Informationsveranstaltung Sturzflutgefahrenkarten am 18.01.2024, LfU, Folie 6  

Das Rechenmodell, das den Karten zugrunde liegt, basiert auf einem digitalen Geländemodell 

(1 m x 1 m). In dem Modell sind Daten zur Rauigkeit des Geländes, Versickerungsbeiwerte, grö-

ßere Durchlässe sowie Häuserkanten berücksichtigt. Kleinere abflussbeeinflussende Strukturen, 

wie beispielsweise Mauern, sind jedoch nicht erfasst, sodass kleinräumig Abweichungen zu den 

tatsächlichen Abflussverhältnissen möglich sind.  

 

4 Übergeordnete Maßnahmen und Daueraufgaben  

4.1 Aufklärung über die Gefährdung durch Starkregen und Hochwasser  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN  Priorität  Zuständig  

4.1-1 

Information zu Hochwasser - und Starkregen  auf der 
Homepage und in der Presse zur Aufklärung der potenziell 
Gefährdeten zum Überflutungsrisiko (Grundlage: Örtliches 
Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept) 

1 VG/Stadt 

VG = Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg 
Stadt = Stadt Otterberg 
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Das generelle Ziel ist es, die Vertreter der öffentlichen Hand sowie die potenziell Betroffenen auf-

zuklären, wo es bei Starkregen zu Überflutungen kommen kann. Die Verbandsgemeinde und die 

Stadt sollten auf der Homepage und durch entsprechende Berichte in der lokalen Presse über das 

örtliche Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept und damit über die Sturzflutgefahrenkarte 

[1] informieren (Maßnahme 4.1-1). Dabei muss auf eine wiederholende Berichterstattung geachtet 

werden, denn bereits kurze Zeit nach einem Schadensereignis verblasst das Bewusstsein für Ge-

fahren und Risiken.  

 

4.2 Warnung der Bevölkerung  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN  Priorität  Zuständig  

4.2-1 
Aufbau eines Warnsystems (Sprachsirenen)  in allen Kom-
munen des Landkreises Kaiserslautern zur Alarmierung der 
Bevölkerung, u. a. bei Hochwasser und Starkregen 

1 KV 

KV = Kreisverwaltung Kaiserslautern 

Das generelle Ziel ist es, die Bevölkerung möglichst frühzeitig über die Gefahr eines Hochwassers 

und/oder Starkregenereignisses zu informieren und bei Eintritt zu warnen.  

Sirenen  

Der Landkreis Kaiserslautern beteiligt sich derzeit an einem bundesweiten Förderprogramm zur 

Erneuerung bzw. Ertüchtigung von Sirenen. Dabei sollen die bisherigen Sirenen durch Sirenen mit 

Sprachnachrichten ersetzt werden (Maßnahme 4.2-1). 

Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes DWD  

Eine wichtige Informationsquelle sind die Unwetterwarnungen des DWD, der die Informationen 

¿ber die ĂWarnWetter -Appñ direkt an angemeldete Smartphone-Nutzer weitergibt. Der DWD 

warnt in 3 Stufen vor Starkregen: 

¶ Stufe 2 ĂMarkante Wetterwarnungñ  

bei 15 bis 25 l/m² in 1 Stunde bzw. 20 bis 35 l/m² in 6 Stunden.  

¶ Stufe 3 ĂUnwetterwarnungñ  

bei > 25 l/m² in 1 Stunde bzw. > 35 l/m² in 6 Stunden.  

¶ Stufe 4 ĂWarnungen vor extremem Unwetterñ  

bei Niederschlägen > 40 l/m² in 1 Stunde bzw. > 60 l/m² in 6 Stunden.  

Warnapps  

Bundesweit gibt es zwei einheitliche Warndienste des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und 

Katastrophenvorsorge. KATWARN https://www.katwarn.de/ und NINA 

https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Warn-App-NINA/warn-app-nina_node.html ge-

ben Warninformationen direkt, ortsbezogen und kostenlos an Mobiltelefone angemeldeter Nutzer 

weiter. 

https://www.katwarn.de/
https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Warn-App-NINA/warn-app-nina_node.html
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Cell Broadcast  

Seit Februar 2023 besteht auf Bundesebene eine Funkzellenwarnung (Cell Broadcast), mit der 

Pushnachrichten direkt auf alle Mobilgeräte, die in einer Funkzelle angemeldet sind, gesendet 

werden. 

 

4.3 Stärkung der Gefahrenabwehr im Überflutungsfall  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN Priorität  Zuständig  

4.3-1 

Fortschreiben des Alarm - und Einsatzplans (AEP) für 
Hochwasser und Starkregen  gemäß Rahmen-Alarm- und 
Einsatzplan Hochwasser Rheinland-Pfalz von 08/2020 [10] 
mit Behandlung aller überflutungskritischen Bereiche gemäß 
örtlichem Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept  

Dauer-
aufgabe 

Feuerwehr 

4.3-2 
Überprüfung der Ausrüstung der Feuerwehr für den Überflu-
tungsfall, Budgetierung von notwendigen Neuanschaffungen  

Dauer-
aufgabe 

Feuerwehr 

4.3-3 Katastrophenschutzübung  3 
KV/ 

Feuerwehr 

KV = Kreisverwaltung Kaiserslautern 

Generelles Ziel ist es, Feuerwehren so auszustatten und Abläufe so zu organisieren, dass bei 

Starkregenereignissen effektiv geholfen werden kann.  

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 4: Hochwassereinsatz im Lau-
tertal am 12. Juni 2018, Foto: Feu-
erwehr 

Bei Überflutungen ist zunächst die kommunale Ebene in der Handlungsverantwortung. Für die 

praktische Umsetzung der Gefahrenabwehr ist dort vorrangig die Feuerwehr zuständig. Die Frei-

willige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg fungiert im Landkreis Kaiserslau-

tern als Schwerpunktfeuerwehr bei Hochwasserereignissen. Umso wichtiger ist es, die Ausstat-

tung immer wieder zu überprüfen und bei Bedarf zu verbessern (Maßnahme 4.3-2). Um die 
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Effektivität bei einer Lage weiter zu steigern, wird empfohlen, einen Alarm- und Einsatzplan für 

Hochwasser und Starkregen fortzuschreiben (Maßnahme 4.3-1). Grundlage hierfür bildet der ak-

tualisierte Rahmen-, Alarm- und Einsatzplan Hochwasser des Ministeriums des Innern und für 

Sport Rheinland-Pfalz aus August 2020 [10]. In diesen sollten die im vorliegenden Hochwasser- 

und Starkregenvorsorgekonzept aufgezeigten Risikobereiche aufgenommen und Maßnahmen ge-

plant werden, mit denen die Schäden möglichst geringgehalten werden können. Insbesondere 

sollte eine Priorisierung der Einsatzorte im Starkregenfall festgelegt werden. Als generell sehr 

wichtig hat sich das Zusammenspiel der Einsatzkräfte im Katastrophenfall herausgestellt. Deshalb 

sollten regelmäßig gemeinsame Übungen und Schulungen der Akteure vorgenommen werden 

(Maßnahme 4.3-3). 

 

4.4 Sicherung der kritischen Infrastruktur  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN  Priorität  Zuständig  

4.4-1 
Gefährdungsanalyse  für bestehende Einrichtungen zur 
Stromversorgung hinsichtlich Überflutungsgefährdung 

1 Pfalzwerke 

4.4-2 
Objektschutz  für überflutungsgefährdete Einrichtungen 
zur Stromversorgung  

1 Pfalzwerke 

4.4-3 
Berücksichtigung der Sturzflutgefahrenkarte bei der 
Standortwahl von neuen Stromversorgungseinrichtungen  

Dauer- 
aufgabe 

Stadt/ 
Pfalzwerke 

4.4-4 
Gefährdungsanalyse  für bestehende Einrichtungen zur 
Kommunikation hinsichtlich Überflutungsgefährdung 

1 Träger 

4.4-5 
Objektschutz  für überflutungsgefährdete Einrichtungen 
zur Kommunikation 

1 Träger 

4.4-6 
Berücksichtigung der Sturzflutgefahrenkarte bei der 
Standortwahl von neuen Kommunikationseinrichtungen  

Dauer- 
aufgabe 

Stadt/ 
Träger 

4.4-7 

Detaillierte Gefährdungsanalyse für die Abwasser-
pumpstationen Otterberg und Drehenthalerhof  und 
Planung von Objektschutzmaßnahmen und betrieblichen 
Anweisungen für den Überflutungsfall 

1 VGW 

4.4-8 
Abstimmung der Notfallpläne  für kritischen Abwasser-
entsorgungseinrichtungen mit der Feuerwehr und ggf. Er-
gänzung des Alarm- und Einsatzplans 

1 
VGW/ 

Feuerwehr 

VGW = Verbandsgemeindewerke Otterbach-Otterberg 
Stadt = Stadt Otterberg 

Generelles Ziel ist es, die kritische Infrastruktur so aufzubauen und zu betreiben, dass während 

und nach einer Überflutung ein gesicherter Betrieb möglich ist und Nachsorgeaufwendungen mög-

lichst minimiert werden. Die Einrichtungen der kritischen Infrastruktur sollten als Einsatzpunkte der 

Feuerwehr im Alarm- und Einsatzplan enthalten sein (s. Kapitel 4.3). 
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4.4.1 Öffentliche Gebäude  

Ziel ist es, öffentliche Gebäude, wie Schulen, Kindergärten, Veranstaltungshallen etc., so zu er-

richten und zu betreiben, dass bei Überflutung möglichst wenig bauliche Schäden entstehen, und 

dass Menschen, die sich in diesen Einrichtungen aufhalten, in Sicherheit gebracht werden können. 

Als potenziell überflutungskritisch sind in Otterberg u. a. die Grundschule, die Stadthalle, die Wal-

dorfschule und die Integrierte Gesamtschule sowie das Rathaus zu nennen (s. Kapitel 5). Auf dem 

Drehenthalerhof ist das Dorfgemeinschaftshaus stark betroffen (s. Kapitel 6). 

4.4.2 Stromversorgung - Telekommunikation  

Die Stromversorgung ist in hohem Maße mit anderen Infrastruktureinrichtungen vernetzt. Ihr kommt 

daher eine besondere Rolle in der Hochwasser- und Starkregenvorsorge zu. Im Überflutungsfall 

muss damit gerechnet werden, dass Stromversorgungseinrichtungen abgeschaltet werden müssen, 

oder dass sie ausfallen, was beides erhebliche Folgeschäden zur Konsequenz haben kann. Bei 

Stromausfall fallen auch wichtige Kommunikationsmöglichkeiten aus. 

Generell gilt, dass alle Stromversorgungs- und Kommunikationseinrichtungen gegen Wasserzutritt 

geschützt werden sollten (Maßnahmen 4.4-1 und 4.4-2 sowie 4.4-4 und 4.4-5). Beim Neubau von 

solchen Einrichtungen muss künftig unbedingt darauf geachtet werden, dass diese nicht in ab-

flusskritischen Bereichen errichtet werden (Maßnahmen 4.4-3 und 4.4-6).  

 
Abb. 5: Beispiele für überflutungsgefährdete Stromversorgungseinrichtungen am Otterbach 

4.4.3 Wasserversorgung  

Die Wasserversorgung muss im Hochwasserfall möglichst lange aufrecht gehalten werden. Die ge-

samte Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg wird über den Zweckverband Wasserversorgung 

ĂWestpfalzñ versorgt. Die Trinkwasserhochbehªlter liegen in Otterberg auÇerhalb von Risikoberei-

chen und Trinkwassergewinnungsbrunnen der öffentlichen Wasserversorgung werden im Stadtge-

biet keine betrieben. Die Wassertransport- und Versorgungsleitungen sind alle erdgebunden verlegt.  
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4.4.4 Zentrale Pumpstationen  

Ziel ist es, den Betrieb der Abwasserpumpstationen auch bei Überflutung möglichst lange aufrecht 

zu erhalten. In der Stadt liegt die Pumpstation auf dem Gelände der ehemaligen Kläranlage Otter-

berg am Otterbach und auf dem Drehenthalerhof liegt sie auf dem Gelände der ehemaligen Klär-

anlage am Gewässer Bruchwiesen. Gemäß Starkregenkarte des Landes von 2018 liegen die An-

lagen in überflutungsgefährdeten Bereichen (vgl. Abb. 6). 

   

 
Abb. 6: Überflutungsgefährdung der zentralen Pumpstationen Otterberg (oben) und Drehenthalerhof (un-
ten), Sturzflutgefahrenkarte [1] für extreme Starkregen, SRI 10, 4 Std. 

Fallen die Pumpstationen aus, können Rückstau und überflutungsbedingte Betriebsstörungen zu 

Umweltbeeinträchtigungen führen. Für einen sicheren Betrieb ist es wichtig, dass für jede Einrich-

tung die Gefährdung durch Überflutung geprüft wird (Maßnahme 4.4-7) und bei Bedarf entspre-

chende Notfallkonzepte bereitgehalten werden (Maßnahme 4.4-8). Hierzu zählen neben Notstrom-

versorgungskonzepten auch betriebliche Anweisungen zur geordneten Außerbetriebnahme und 

nach Abklingen der Gefährdung zur Wiederinbetriebnahme. 
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4.5 Schutz vor Kanalrückstau  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN  Priorität  Zuständig  

4.5-1 
Information , z. B. auf Homepage und Einzelberatung der 
Anlieger zur korrekten Grundstücksentwässerung  auf 
Anfrage 

1 VGW 

 PRIVATE MASSNAHMEN    

4.5-2 
Umsetzen  einer satzungskonformen Grundstücksentwäs-
serung 

1 Betroffene 

VGW = Verbandsgemeindewerke Otterbach-Otterberg 

Ziel ist es, Kanalisationen so zu betreiben, dass sie auch bei Hochwasser- und Starkregenereig-

nissen ihre bestimmungsgemäße Funktion, nämlich den Transport von behandlungsbedürftigem 

Wasser, erfüllen. Damit sind Kanäle grundsätzlich nicht zur Aufnahme seltener Starkregenereig-

nisse bestimmt. 

Aufgabe der Abwasserbeseitigung ist es, verschmutztes Wasser zu sammeln, geordnet abzuleiten 

und einer Reinigung zuzuführen. Als behandlungsbedürftig gilt das Schmutzwasser der Haushalte 

sowie der Oberflächenabfluss befestigter Flächen, der sog. Spülstoß von z. B. Straßen und Plät-

zen bei häufiger auftretenden Regenereignissen. Dennoch ist die Kanalisation in der Lage, klei-

nere Starkregen aufzunehmen. 

Eine wichtige Rolle spielen dabei Straßenabläufe, die das Oberflächenwasser an die Kanalisation 

weitergeben. Allerdings sind diese, wie auch die Kanalisation, nur für einen sog. Bemessungsfall 

ausgelegt und damit begrenzt in der Aufnahmefähigkeit von Wasser. Hinzu kommt die Anfälligkeit 

von Straßenabläufen gegen Feststoffeintrag, z. B. aus Hagel oder Verschmutzungen. Mit einem 

Hagelgewitter im Sommer, wenn die Hagelkörner die Straßenabläufe verstopfen, muss immer ge-

rechnet werden. Zudem muss auch dafür gesorgt werden, dass die Straßenabläufe im Regelfall 

das zufließende Oberflächenwasser aufnehmen können. Die Schmutzfänger der Straßenabläufe 

werden im Auftrag der Stadt zweimal jährlich entleert, was üblicher Praxis entspricht. Gleichwohl 

müssen die Anlieger auf eine satzungsgemäße Straßenreinigung achten und dürfen den Kehricht 

nicht in die Abläufe kehren [9]. 

Bei größeren Starkregen können auch frisch gereinigte Straßenabläufe das Wasser nicht mehr 

aufnehmen und sie werden überströmt. Zudem steht die Kanalisation unter Druck und es kann zu 

Wasseraustritten aus Straßenabläufen und Kanalschächten kommen (sog. Überstau). Liegen dort 

angrenzende Gebäude tief, sind geeignete Maßnahmen erforderlich, um Schäden zu verhindern 

oder zumindest zu reduzieren. Eine dieser Maßnahmen ist der private Objektschutz (s. Kapitel 

4.16).  
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Um über die Hausanschlussleitungen einen Rückstau aus der Kanalisation in Untergeschosse zu 

verhindern, ist eine ordnungsgemäße Rückstausicherung in den Gebäuden von großer Wichtig-

keit. Zur Ausführung einer ordnungsgemäßen Grundstücksentwässerung beraten die Verbands-

gemeindewerke auf Anfrage (Maßnahme 4.5-1). Darüber hinaus informiert die Stadtentwässerung 

Kaiserslautern sehr anschaulich über eine ordnungsgemäße Grundstücksentwässerung und die 

Zusammenhänge von Rückstausicherungen und Überflutungsschutz [7]. 

Die Anlieger müssen gemäß Entwässerungssatzung [8] dafür sorgen, dass Grundstück und Haus 

regelkonform gebaut und angeschlossen sind (Maßnahme 4.5-2). Im Hinblick auf sich häufende 

Starkregenereignisse sollte die Stadt als Straßenbaulastträger künftig ihre Straßen verstärkt so 

ausbauen, dass im Falle eines Kanalüberstaus möglichst viel Wasser auf der Verkehrsfläche ver-

bleibt, ohne dass es in Anliegergrundstücke und Gebäude eindringt (s. Kapitel 4.6).  

 

4.6 Notabflusswege im Siedlungsbereich  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN  Priorität  Zuständig  

4.6-1 

Information und Aufklärung auf der Homepage und in der 
Presse über bestehende Abflusswege gemäß Sturzflutge-
fahrenkarte , die kurzfristig nicht umgestaltet werden kön-
nen, und die Notwendigkeit, dort Objektschutzmaßnahmen 
im privaten Bereich umzusetzen 

1 Stadt 

4.6-2 
Erstellen eines Leitfadens zum künftig überflutungsange-
passten Straßenbau   

Dauer-
aufgabe 

Stadt 

4.6-3 
Ausweisen und Ausbau von oberirdischen Notabfluss - 
wegen  im Zuge der Bauleitplanung  

Dauer-
aufgabe 

Stadt 

 PRIVATE MASSNAHMEN    

4.6-4 Überflutungsresiliente Nutzung  in Abflusswegen 
Dauer-
aufgabe 

Betroffene 

Stadt = Stadt Otterberg 

Generelles Ziel von Notabflusswegen in Siedlungsgebieten ist die Sicherstellung eines ober- 

irdischen, möglichst unschädlichen Abflusses bei Starkregen.  

Künftig muss zwingend darauf geachtet werden, dass die gemäß Sturzflutgefahrenkarte bei Stark-

regen beanspruchten Abflusswege überflutungsresilient genutzt werden (Maßnahme 4.6-4). Da-

runter versteht man die Anpassung an die örtlichen Abflussverhältnisse durch im besten Fall Frei-

halten des Notabflussweges oder zumindest den Verzicht auf Lagerung von Wertgegenständen 

bzw. deren Sicherung. Kurzfristig lassen sich Fehlentwicklungen kaum rückgängig machen. In ge-

fährdeten Lagen bleibt nur, die Anlieger auf die Gefährdung hinzuweisen (Maßnahme 4.6-1) und 

sie zu motivieren, geeignete Bauvorsorge- und Objektschutzmaßnahmen zu ergreifen (s. Kapitel 
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4.15 und 4.16). In Neubaugebieten müssen schon im Zuge der Bauleitplanung Abflusswege frei-

gehalten und/oder Notabflusswege konsequent mitgeplant werden (Maßnahme 4.6-3). 

Grundsätzlich sollten Wege und Straßen in Längsgefälle und Querprofil so gestaltet werden, dass 

möglichst viel Wasser gespeichert oder abgeleitet werden kann, ohne angrenzende Bebauung zu 

schädigen. Der Stadt wird empfohlen, einen Leitfaden für künftige Straßenausbaumaßnahmen zu 

erstellen (Maßnahme 4.6-2).  

 

4.7 Wasserbewusste Siedlungsentwicklung  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN  Priorität  Zuständig  

4.7-1 
Planung öffentlicher Gebäude und Außenanlagen mit ab-
flussmindernden Elementen  (Dachbegrünung, Fassaden-
begr¿nung, Ăgr¿ne und/oder blaueñ Freianlagen etc.) 

Dauer-
aufgabe 

Träger 

4.7-2 
Minimierung der Flächenversiegelung bei Verkehrserschlie-
ßung , ortsnahe Versickerung von Oberflächenwasser  

Dauer-
aufgabe 

Stadt 

4.7-3 
Beschränkung der Flächenversiegelung bei Bebauungsver-
dichtung im Altbestand , Schaffen von Anreizen zur Entsie-
gelung 

Dauer-
aufgabe 

Stadt 

4.7-4 
Kontrolle der Einhaltung der Vorgaben der Bebauungspläne 
zur Flächenversiegelung in Neubaugebieten  

1 KV 

4.7-5 
Multifunktionale Nutzung  von Flächen zum Wasserrück-
halt, z. B. mit Parken 

Dauer-
aufgabe 

Stadt 

 PRIVATE MASSNAHMEN    

4.7-6 
Minimierung der Flächenversiegelung auf Privatgrund - 
stücken  

Dauer-
aufgabe 

Eigentümer 

KV = Kreisverwaltung Kaiserslautern 
Stadt = Stadt Otterberg 
 

Generelles Ziel ist es, durch sog. wasserbewusste Neuerschließung und Umbauten im Bestand 

den Wasserrückhalt zu stärken und auch in bebauten Gebieten einen möglichst naturnahen Was-

serhaushalt zu erreichen.  

Deshalb muss auch im Hinblick auf Hitzeperioden im Sommer ein Umdenken stattfinden. Künftig 

soll Regenwasser verstärkt dezentral zurückgehalten und gezielt zur Verdunstung und Versicke-

rung gebracht werden, was auch zur Kühlung beiträgt. Bei der Gestaltung von Straßen, Wegen 

und Plätzen sollten künftig wesentlich größere Anteile als bisher unversiegelt bleiben und begrünt 

werden (Maßnahme 4.7-2). Für Neubauten, insbesondere auch in öffentlicher Hand, sollten Dach- 

und Fassadenbegrünungen umgesetzt werden (Maßnahme 4.7-1).  
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Die Flächenversiegelung nimmt sowohl im Bestand als auch in Neubaugebieten - trotz Beschrän-

kung - rasant zu. Der fortschreitenden Flächenversiegelung im Altbestand und unzulässigerweise 

auch in Neubaugebieten muss Einhalt geboten werden (Maßnahmen 4.7-3 und 4.7-4). Die Bau-

herren müssen mithelfen die Flächenversiegelung auf ein Minimum zu reduzieren (Maßnahme 

4.7-6). Zunehmend wichtig werden auch multifunktionale Flächen, auf denen die Grundfunktion 

mit der Funktion ĂR¿ckhaltung bei Starkregenñ kombiniert wird. Hierfür bieten sich Parkplätze, aber 

auch Spielplätze, Grünflächen etc. an (Maßnahme 4.7-5).  

 
Abb. 7: Negativbeispiel für zunehmende Flächenversiegelung im Altbestand 

 

4.8 Gesetzliche Regelungen zur Nutzung an Gewässern III. Ordnung  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN Priorität  Zuständig  

4.8-1 
Sensibilisierung der Gewässeranlieger für die Gefahren bei 
Lagerung von beweglichen Gegenständen in überflutungs-
kritischen Bereichen auf Homepage und in Presse 

1 VG 

4.8-2 
Information zu zulässigen Nutzungen im und an Gewässern 
III. Ordnung gemäß den Regelungen der Wassergesetze  
auf Homepage und in Presse 

1 VG 

 PRIVATE MASSNAHMEN    

4.8-3 
Einhaltung der gesetzlichen Regelungen im 10-m-Bereich 
von Gewässern III. Ordnung 

Dauer-
aufgabe 

Anlieger 

4.8-4 
Überflutungsresiliente Nutzung, Verzicht auf Lagerung 
oder Fixierung abtriebsgefährdeter Bauten, Ausstattung und 
Materialien im überflutungsgefährdeten Gewässerumfeld 

Dauer-
aufgabe 

Anlieger 

VG = Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg 
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Generelles Ziel an Bächen ist die Sicherstellung eines schadlosen Hochwasserabflusses bzw. der 

Hochwasserretention in den Vorländern außerhalb des Gewässerbettes.  

Bäche dürfen grundsätzlich nicht durch Einbauten und Mauern eingeengt werden. Das Gewässer-

umfeld sollte von Anliegern so genutzt werden, dass keine Gegenstände abgetrieben werden kön-

nen, keine Wertgegenstände angesammelt werden und wassergefährdende Stoffe so gelagert 

werden, dass im Hochwasserfall keine Umweltschäden entstehen. Vielfach fehlt vor Ort das Wis-

sen, was an einem Gewässer erlaubt, und was verboten ist. Deshalb übernimmt die Verbandsge-

meinde die Aufgabe, die Gewässeranlieger immer wieder zu sensibilisieren und über die Rechts-

lage aufzuklären (Maßnahmen 4.8-1 und 4.8-2). 

An Gewässern III. Ordnung sind die Vorgaben des § 31 Landeswassergesetz (LWG) zu beachten. 

Dieser regelt die zulässige Nutzung an und in den Gewässern. So sind im Bach bauliche Maß-

nahmen, wie z. B. Treppen, Mauern, Staubretter etc., und Bauten im 10-m-Bereich (gemessen ab 

der Uferoberkante) genehmigungspflichtig (Maßnahme 4.8-3). Haben bestehende Einrichtungen 

keine wasserrechtliche Genehmigung, sind sie unzulässigerweise errichtet und genießen keinen 

Bestandsschutz.  

 
Abb. 8: Beispiel für genehmigungspflichtige Nutzungen am Gewässer 
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Abb. 9: Beispiel für genehmigungspflichtige Nutzungen am Gewässer, 03/2021 

Zudem sollte auf die Lagerung von leicht beweglichen Gegenständen verzichten werden, alternativ 

müssen diese fixiert werden. Jeder Grundstücksbesitzer kann für Schäden bei Nachbarn und  

Unterliegern, die bei Hochwasser durch unsachgemäße Lagerung verursacht werden, in Haftung 

genommen werden. Auch außerhalb des 10-m-Bereichs sind die Gewässeranlieger im Rahmen 

ihrer Möglichkeiten zu hochwasserresilienten Verhalten verpflichtet (Maßnahme 4.8-4). 

Dies gilt auch für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, die geeignet sind, Kontaminatio-

nen in Gewässern und in der Umwelt zu verursachen. Darunter fallen insbesondere auch Heizöl. 

Bei der Lagerung sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten. Dringt Wasser beispielsweise 

in Heizöltanks ein oder schwimmen diese auf, kann es zu gravierenden Schäden an der Einrich-

tung, dem Gebäude und der Umwelt kommen. Heizölverbraucheranlagen müssen daher hohen 

Sicherheitsansprüchen genügen. Nicht ordnungsgemäß gesicherte Behälter können bei Hochwas-

ser aufschwimmen und umkippen oder Rohrleitungen können abreißen. Unfälle mit wassergefähr-

denden Stoffen sind unverzüglich der Kreisverwaltung oder der Polizei anzuzeigen.  

 

4.9 Gewässerunterhaltung und Renaturierung  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN  Priorität  Zuständig  

4.9-1 

Gewässerunterhaltung s- und Entwicklungsplan  zur Unter-
haltung von Gewässern III. Ordnung in Siedlungsbereichen 
im gesetzlich zugelassenen Umfang und Entnahme oder Fi-
xierung von Totholz und Entnahme von Treibgut in kritischen 
Bereichen 

1 VG 

4.9-2 

Gewässerunterhaltungs - und Entwicklungsplan  zur Unter-
stützung der eigendynamischen Entwicklung in Gewässern 
III. Ordnung außerhalb von Siedlungsbereichen 

1 VG 

VG = Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg 
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Generelles Ziel ist es, außerhalb von Siedlungsbereichen, den Wasserrückhalt in den Bächen und 

in der Gewässeraue zu stärken und möglichst viel Wasser zurückzuhalten.  

Ein strukturreicher Bach hat eine große Rauigkeit, wodurch Hochwasserwellen verlangsamt und 

das Wasserrückhaltevermögen gestärkt wird. Strukturreichtum kann entweder durch bauliche Re-

naturierungsmaßnahmen oder durch das Initiieren und Zulassen einer eigendynamischen Entwick-

lung erreicht werden. Renaturierungsmaßnahmen, die im Maßnahmenplan zur Umsetzung der 

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) enthalten sind, sind förderfähig, wobei aktuell in Otterberg keine 

Gewässerstrecken gemeldet sind. 

Im Siedlungsbereich müssen die vorhandenen Abflusswege für den Hochwasserabfluss freigehal-

ten werden. Das heißt, dass dort, wo im Umfeld der Bäche Schäden durch Überflutungen entste-

hen können, abflussbehindernde Engstellen im Zuge der Gewässerunterhaltung beseitigt werden 

müssen. Dies gilt für hineinragende Bäume und Ufergehölze ebenso wie für nicht gesichertes, 

gefährliches Schwemmgut und Totholz, das beim nächsten Hochwasser mobilisiert werden kann. 

Besonders gefährlich ist Treibgut in der Nähe von Brücken, Stegen und auch vor Verrohrungen, 

wo es sich verfangen kann. Die Unterhaltungspflicht unter Brücken, Stegen und für Verrohrungen 

obliegt dem jeweils Verkehrssicherungspflichtigen. Gerade an diesen Engstellen muss die Gewäs-

serunterhaltung dafür sorgen, dass die vorhandenen Fließquerschnitte frei sind (Maßnahme 4.9-1). 

Gleichzeitig müssen in den Bächen aber die ökologischen Strukturen im Niedrig- und Mittelwas-

serbereich erhalten und entwickelt werden (Maßnahme 4.9-2). 

 

4.10 Hochwasser - oder Regenrückhaltebecken  

Ziel eines technischen Rückhaltebeckens ist es, möglichst viel Wasser möglichst lange oberhalb 

einer Ortslage zurückzuhalten.  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN  Priorität  Zuständig  

4.10-1 
Erstellen eines Unterhaltung splans  für alle Hochwasser-
rückhaltebecken  

1 VG/Träger 

4.10-2 Umsetzen des v. g. Unterhaltungsplans 
Dauer-
aufgabe 

VG/Träger 

VG = Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg 
 

In Otterberg bestehen in den Ursprungsgebieten des Otterbachs und des Grafenthaler Bachs zahl-

reiche Rückhaltebecken und Teiche, die zum Teil in einem schlechten Bauzustand sind. Die ein-

zelnen Becken werden in Kapitel 5 bewertet.  
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Abb. 10: Beispiel für ein typisches Rückhaltebecken in Otterberg 

In jedem Rückhaltebecken wird ein definierter Teil der abfließenden Hochwasserwelle, das sog. 

Bemessungshochwasser, zwischenspeichert und nach Abklingen des Ereignisses wieder kontrol-

liert an den Bach abgegeben. Kommt ein höheres Hochwasser läuft das Becken über. Das heißt, 

die Becken bilden keinen sicheren Schutz vor Hochwasser. Der Rückhalt soll bei häufigeren Ab-

flüssen Schäden verhindern und bei mittleren und seltenen Starkregen und Hochwassern den 

Menschen Zeit verschaffen sich besser vorzubereiten. Rückhaltebecken sind nach DIN 19700 aus-

zulegen und zu betreiben.  

Ein wesentlicher Bestandteil der Otterberger Rückhaltebecken ist ein standsicheres Sperrbauwerk 

ï in allen Fällen handelt es sich um einen Damm in Erdbauweise. Zusätzlich ist jeweils ein Bauwerk 

zur Abflusssteuerung erforderlich, das auch bei Hochwasserzufluss funktioniert. Alle Becken ver-

fügen über ein Mönchbauwerk. Ein gängiges Element zur Hochwasserentlastung, die sogenannte 

Dammscharte, fehlt allerdings in sämtlichen Becken. Es wird empfohlen, alle Becken in einen Un-

terhaltungsplan aufzunehmen und die entsprechenden Maßnahmen konsequent umzusetzen 

(Maßnahmen 4.10-1 und 4.10-2). 

4.11 Abflussmindernde Waldbewirtschaftung  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN  Priorität  Zuständig  

4.11-1 
Abflussmindernde Waldbewirtschaftung  (Waldboden 
bedeckt halten, Querschläge von Waldwegen in die Flä-
che, Kleinrückhalte, Rückbau verzichtbarer Wege) 

Dauer-
aufgabe 

Forst 
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Generelles Ziel ist es, durch abflussmindernde Bewirtschaftung im Wald den Wasserrückhalt in 

der Fläche zu stärken (Maßnahme 4.11-1).  

Um den Abfluss aus dem Wald zu bremsen, wird empfohlen, den Waldboden bedeckt zu halten 

und Oberflächenwasser möglichst lange in der Fläche zu halten. Ein weiteres wichtiges Element 

der abflussmindernden Bewirtschaftung sind Querschläge von den Wegen, um Oberflächenwas-

ser nicht gezielt in Gräben zu sammeln, sondern an vielen Stellen in die angrenzende Fläche oder 

in Mulden abzuschlagen und zu versickern. 

Natürliche oder künstlich geschaffene Vertiefungen im Wald dienen als Zwischenspeicher für den 

Oberflächenabfluss. Sie füllen sich bei Starkregen und fallen in niederschlagsfreien Perioden  

trocken. Die Wälder um Otterberg werden zum Teil intensiv forstwirtschaftlich genutzt, an vielen 

Stellen finden sich aber schon abflussmindernde Maßnahmen. Diese müssen unterhalten und er-

gänzt werden. Zur Abflussreduktion ist zudem das im Forst vorhandene Wegenetz auf seine Not-

wendigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls rückzubauen.  

 
Abb. 11: Beispiel für einen Querabschlag von einem Waldweg in einen Kleinrückhalt in Otterberg/Drehent-
halerhof  
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4.12 Abflussmindernde Wegentwässerung in landwirtschaftlich genutzten Außengebieten  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN  Priorität  Zuständig  

4.12-1 
Abschälen der Bankette zur flächigen Querentwässe-
rung von Wegen 

Dauer-
aufgabe 

Stadt 

4.12-2 
Herstellen von Querschlägen  in Wirtschaftswegen zur 
punktuellen Querentwässerung 

1 Stadt 

4.12-3 Anlegen von Kleinrückhalten neben Wegen 1 Stadt 

Stadt = Stadt Otterberg 

Im Hinblick auf die gesamte wasserwirtschaftliche Situation ist anzustreben, an allen Wegen den 

Abfluss zu bremsen. Grundsätzlich sollte - wie im Wald - die abflussmindernde Bewirtschaftung 

landwirtschaftlicher Flächen mit einer abflussmindernden Wegentwässerung einher gehen. Da für 

die Wege und ihre Entwässerung aber die Stadt und für die landwirtschaftlichen Nutzflächen die 

Landwirte zuständig sind, werden die beiden Themen getrennt behandelt.  

Wege sollten grundsätzlich nicht mit starkem Gefälle in die Siedlungsbereiche führen und entlang 

der Wege sollten keine Seitengräben das Außengebietswasser schnell ableiten. Die einfachste 

Methode der Abflussminderung ist die Querentwässerung der Wege in die angrenzende Fläche. 

Da häufig jedoch hohe Bankette das Abfließen von Wasser verhindern, müssen diese regelmäßig 

abgeschält werden (Maßnahme 4.12-1). 

Alternativ zur flächigen Querentwässerung können Feldwirtschaftswege auch durch punktuelle 

Querrinnen und Querschläge entwässert werden (Maßnahme 4.12-2), die entweder in die Fläche 

oder in einen Kleinrückhalt führen (Maßnahme 4.12-3).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Abb. 12: Beispiel für Querentwässerung in die Fläche durch Öffnen des Banketts  
in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg 
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4.13 Abfluss - und erosionsmindernde Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen  

Nr. PRIVATE MASSNAHMEN  Priorität  Zuständig  

4.13-1 
Umstellung auf abfluss - und erosionsmindernde Be-
wirtschaftung landwirtschaftlicher Ackerflächen 

1 Landwirte 

Generelles Ziel ist es, durch abfluss- und erosionsmindernde Bewirtschaftung landwirtschaftlicher 

Flächen den Wasserrückhalt zu stärken und die Bodenerosion, vor allem in Hanglagen, zu redu-

zieren (Maßnahme 4.13-1).  

Große Unterschiede in der Abflussbildung und insbesondere in der Erosionsgefährdung ergeben 

sich aus der Topographie und der Bodenbedeckung durch Pflanzen oder Pflanzenrückstände.  

 
Abb. 13: Beispiel für landwirtschaftlich intensiv genutztes Außengebiet in Otterberg 

Für die Verbandsgemeinde liegt flächendeckend das sog. Hochwasser-Info-Paket des Landesam-

tes für Umwelt aus 2011 vor [2]. Auf neuere Daten (Fruchtfolge 2016 - 2019) greift die Bodenero-

sionskarte (ABAG) des Landesamtes für Geologie und Bergbau [4] zu. Weitere geobasierte Daten 

für landwirtschaftliche Betriebe finden sich unter [6]. 
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Abb. 14: Bodenerosionskarte für Otterberg, Fruchtfolge 2016 - 2019, Landesamt für Geologie und Bergbau 
[4]  

Für die Verbandsgemeinde wird in dem sog. Hochwasser-Info-Paket aus 2011 [2] seitens des 

Landes überwiegend eine bodenschonende Bewirtschaftung für die Ackerflächen empfohlen und 

für Grünland der Verzicht auf eine gezielte Wegentwässerung und Abschlag von Oberflächenwas-

ser in die Fläche (s. Kapitel 4.12). In landwirtschaftlichen Flächen hat sich zudem das Anlegen von 

hangparallelen Strauchgürteln und sonstigen Abflusshindernissen zur Abflussminderung bewährt.  

Die genannten Maßnahmen greifen jedoch in die Produktionsprozesse ein und sind nur mit den 

Landwirten umsetzbar.  

Im Rahmen einer Flurbereinigung können Nutzungskonflikte zwischen Landwirtschaft und öffent-

lichem Interesse allerdings zugunsten einer großflächigen Änderung im Abfluss- und Erosionsge-

schehen aufgelöst werden. 
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 Maßnahmengruppen bei Ackernutzung  Maßnahmengruppen bei Grünlandnutzung  

  

Abb. 15: Hochwasser-Info-Paket ĂMaÇnahmen in der Flªcheñ f¿r Otterberg, Landesamt f¿r Umwelt, 2011 
[2] 

4.14 Überflutungsresiliente Bauleitplanung  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN  Priorität  Zuständig  

4.14-1 
Berücksichtigung der Sturzflutgefahrenkarte bei der 
Erstellung des Flächennutzungsplans  

Dauer- 
aufgabe 

VG 

4.14-2 
Berücksichtigung der Sturzflutgefahrenkart e bei der 
Erstellung von Bebauungsplänen 

Dauer- 
aufgabe 

Stadt 

4.14-3 
Bei Neubaugebieten an Gewässern III. Ordnung: 10-m-
Bereich als öffentliche Fläche  ausweisen 

Dauer- 
aufgabe 

Stadt 

4.14-4 
Bei Hanglage: Vorsorgemaßnahmen zum Abfangen  oder 
Umlenken von Hangwasser 

Dauer- 
aufgabe 

Stadt 

4.14-5 
Aufnahme der Grundsätze des überflutungs resilienten 
Bauens  bei der Erstellung von Bebauungsplänen 

Dauer- 
aufgabe 

Stadt 

VG = Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg 
Stadt = Stadt Otterberg 
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Generelles Ziel ist es, durch planerische Vorsorgemaßnahmen, also bei der Aufstellung von  

Flächennutzungs- und Bebauungsplänen in Neubaugebieten kein neues Schadenspotenzial durch 

Überflutung entstehen zu lassen (Maßnahmen 4.14-1 und 4.14-2). Die geringsten Risiken entste-

hen, wenn die Bereiche, die überflutungsgefährdet sind, von Bebauung freigehalten werden.  

Grundsätzlich ist Bebauung entlang von Bächen hochwassergefährdet, da hier stets mit Überflu-

tungen gerechnet werden muss (s. Kapitel 4.8 und 4.9). In Otterberg grenzen viele Baugrundstü-

cke und damit auch die entsprechenden Nutzungen unmittelbar an die Gewässer an. Bei den ver-

schiedenen Ortsbegehungen wurde festgestellt, dass die Vorgaben der wasserrechtlichen Rege-

lungen in der Praxis oftmals nicht eingehalten werden. 

 
Abb. 16: Negativbeispiel in Otterberg für Nutzungen bis in das Gewässer III. Ordnung hinein 

Um weitere Fehlentwicklungen zu vermeiden, wird der Stadt empfohlen, bei künftigen Bebauungs-

plänen den 10-m-Bereich als öffentliche Fläche auszuweisen und damit Nutzungskonflikte zu ver-

meiden. Dies gilt beispielsweise für das gemäß Flächennutzungsplan vorgesehene Wohngebiet 

am Gewªsser ĂLauertalñ im Westen der Stadt (Maßnahme 4.14-3) (vgl. Abb. 17). Die intensive 

Nutzung bis unmittelbar an das Gewässer ï oder gar in das Gewässerbett hinein ï erschwert der 

Verbandsgemeinde als unterhaltungspflichtigem Träger die Gewässerpflege erheblich. Dies er-

höht wiederum die Überflutungsgefahr für angrenzende Grundstücke. 
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Abb. 17: Geplante Wohnbauflächen (rot-weiß schraffiert) gemäß Flächennutzungsplan  
https://www.otterbach-otterberg.de/service/bauen/flaechennutzungsplan/2016096-fnp-09-1-otterberg-
g.pdf?cid=7v1 

In Hanglagen ist zudem zu beachten, dass insbesondere an den Siedlungsrändern mit einem Zu-

fluss von wild abfließendem Außengebietswasser zu rechnen ist (s. Abb. 18, Kapitel 5.14). 

 
Abb. 18: Beispiel für Hangbebauung in Otterberg 

In Hanglagen sollten geeignete Vorsorgemaßnahmen nicht nur im Bebauungsplan ausgewiesen 

werden (Maßnahme 4.14-4), sondern es ist zudem sicherzustellen, dass diese auch tatsächlich 

vor Ort umgesetzt werden (vgl. Kapitel 5.14). Können Abflusswege in Hanglagen nicht vollständig 

freigehalten werden, muss die Erschließung so gestaltet sein, dass Niederschlagswasser aus dem 

Außengebiet ï auch bei Starkregen ï keine Schäden an der neu geplanten Bebauung verursacht. 

Gegebenenfalls sind Notabflusswege, beispielsweise über Straßen und Wege (vgl. Kapitel 4.6), 

vorzusehen. 

https://www.otterbach-otterberg.de/service/bauen/flaechennutzungsplan/2016096-fnp-09-1-otterberg-g.pdf?cid=7v1
https://www.otterbach-otterberg.de/service/bauen/flaechennutzungsplan/2016096-fnp-09-1-otterberg-g.pdf?cid=7v1
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Abb. 19: Beispiele für verbaute Abflusswege in Otterberg 

Generell sollten in den Bebauungsplan Hinweise zum überflutungsresilienten Bauen aufgenom-

men werden (Maßnahme 4.14-5).



 Seite 32/233  

 

Örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept Otterberg  März 2024 

4.15 Überflutungsresilientes Bauen und Sanieren  

Nr. PRIVATE MASSNAHMEN  Priorität  Zuständig  

4.15-1 

Berücksichtigung der Sturzflutgefahrenkarte  und der 
Grundsätze des überflutungsresilienten Bauens bei der Neu-
errichtung, einem Anbau oder der Sanierung eines Einzelbau-
vorhabens 

Dauer-
aufgabe 

Bauherr/ 
Architekt 

Generelles Ziel ist es, bei Neu- und Umbauten Schäden durch Überflutungen möglichst zu mini-

mieren bzw. kein neues Schadenspotenzial entstehen zu lassen.  

Oberflächenwasser oder Kanalrückstau kann bei Starkregen in tiefliegende, nicht überflutungs- 

sichere Keller- und Untergeschosse, d. h. in alle unter dem Niveau des angrenzenden Geländes 

liegenden Gebäudeteile, eindringen (s. Abb. 20, Abb. 21).  

 
Abb. 20: Beispiel für ungeschützte Lichtschächte im überflutungsgefährdeten Bereich in Otterberg 

 
Abb. 21: Beispiel für überflutete Wohnbebauung unter Geländeniveau in Otterberg, Foto: Feuerwehr  
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Gefährdet sind auch tiefliegende Garagen und bei größeren Überschwemmungen auch ebener-

dige Zugänge in Wohn- und Geschäftsräume (s. Abb. 22).  

 
Abb. 22: Beispiel für überflutetes Geschäft mit ebenerdigem Zugang, Foto: Feuerwehr 

Dringen Wasser und Schlamm in Gebäude ein, kann es zu irreversiblen Schäden an der Ausrüs-

tung, z. B. an Türen, Fenstern, Haustechnik, Putz, Tapeten, Bodenbelägen, Dämmung, sowie an 

der Inneneinrichtung kommen. In Extremfällen wird auch die Standsicherheit des Gebäudes ge-

fährdet. Je nach Ausstattung der Räumlichkeiten kann das Schadenspotenzial sehr hoch sein. 

Wertgegenstände, die in solchen Räumlichkeiten untergebracht sind, werden durch Wasser und 

Schlamm zerstört. Menschen, die sich in diesen Räumen aufhalten, werden gefährdet.  

Grundsätzlich sollen bei Baulückenschließungen und Umbauten überflutungsgefährdete Bereiche 

gemieden, oder diese ausschließlich hochwasserresilient bebaut werden (Maßnahme 4.15-1). 

Überflutungssicherheit bieten beispielsweise aufsteigende Garagenzufahrten und hochliegende 

Hauszugänge sowie der Verzicht auf Unterkellerung (s. Abb. 23).  

 
Abb. 23: Beispiel für überflutungsresiliente Erschließung und Neubebauung (querstehendes Haus am 
Ende der Straße ist überflutungsgefährdet) 
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Abb. 24: Beispiel für eine extrem überflutungsgefährdete Bebauung in Hanglage, auch weil die Vorgaben 
des Bebauungsplans auf den Baugrundstücken nicht umgesetzt wurden 

Hier ist die Eigenverantwortung des Bauherrn bzw. seines Architekten gefragt. Eine Liste mit  

weitergehender Literatur zu diesem Thema ist als Anlage beigefügt. Zum nachträglichen Einbau 

vorgesehene Objektschutzmaßnahmen sind in Kapitel 4.16 beschrieben. 

 

4.16 Objektschutz an und in Gebäuden  

Nr. PRIVATE MASSNAHMEN  Priorität  Zuständig  

4.16-1 
Umsetzen von Objektschutzmaßnahmen  in und an 
Gebäuden in Abhängigkeit der individuellen Überflu-
tungsgefährdung 

1 
Objekt- 

eigentümer 

Gebäudebezogene Objektschutzmaßnahmen haben das Ziel, an bestehenden Gebäuden durch 

nachträglich eingebaute Schutzeinrichtungen das Eindringen von Wasser zu verhindern oder zu-

mindest zu vermindern.  

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 5 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, im Rahmen des ihr Möglichen und Zu-

mutbaren verpflichtet ist, selbst geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen 

Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.  

Bestehende, überflutungsgefährdete Gebäude müssen entweder im Überflutungsfall durch tem-

poräre Sofortmaßnahmen, z. B. Barrieren aus Sandsäcken, oder vorsorglich durch dauerhafte 

bauliche Maßnahmen am und im Haus [7] geschützt werden (Maßnahme 4.16-1). Zu beachten ist, 

dass bei temporären Lösungen die entsprechende Aufbauzeit einzuplanen ist. Tiefliegende Fens-

ter und Türen können beispielsweise durch Schutzmauern oder Aufkantungen oder durch den 
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Einbau von wasserdichten und stoßfesten Türen und Fenstern gesichert werden (s. Abb. 25 und 

Abb. 26).  

Ebenso tragen wasserabweisende Schutzanstriche und wasserbeständige Baustoffe und Materi-

alien dazu bei, die Schäden im Überflutungsfall gering zu halten. Auch Dammbalkensysteme bie-

ten Schutz vor Überflutung (s. Abb. 27). 

 

 

 
Abb. 25: Beispiel für die Sicherung eines niveaugleichen Lichtschachtes und eines Kellerfensters 

 
Abb. 26: Beispiel für die Sicherung eines außenliegenden Kellerzugangs 



 Seite 36/233  

 

Örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept Otterberg  März 2024 

 
Abb. 27: Dammbalkenverschluss (links) und Schott (rechts) 

Im Haus muss darauf geachtet werden, dass keine hochwassersensible und ggf. lebensnot- 

wendige Ausstattung überflutet wird, bzw. dass im Falle einer Überflutung keine lebensgefährli-

chen Situationen entstehen. Dies gilt insbesondere für: 

¶ Stromversorgung, Haus - und Versorgungstechnik  

Diese ist extrem wasserempfindlich. Zum Schutz vor Hochwasserzutritt und Verschlammung 

können der Aufstellraum abgeschottet oder die technischen Geräte wasserdicht eingehaust wer-

den. Durch Installation geeigneter Pumpen an Gebäudetiefpunkten kann über eine gewisse Zeit 

eindringendes Hochwasser abgepumpt werden. Sicherer ist es jedoch, die technischen Einrich-

tungen (z. B. Schaltschränke, Heizungsbrenner etc.) über dem Hochwasserniveau anzuordnen. 

Zum persönlichen Schutz wird die Installation eines im Überflutungsfall leicht zugänglichen 

Freischalters für elektrische Einrichtungen in überflutungsgefährdeten Gebäudeteilen sowie im 

Außenbereich (Steckdosen, Beleuchtung, Sprechanlagen, Heizgeräte etc.) empfohlen. 

 

¶ Nutzung  

Überflutungsgefährdete Räume sollten nicht als Schlafzimmer genutzt werden, da eine Überflu-

tung auch nachts kommen kann. Auch sollten sie nicht mit wertvollen Möbeln oder Geräten, wie 

Sauna, Fitness-, Büroräumen, ausgestattet sein und es sollten keine wichtigen analogen oder 

digitalen Dokumente (Versicherungspolicen, Urkunden, Wertpapiere) sowie Gegenstände mit 

ideellem Wert gelagert werden. 
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¶ Schutz vor Kanalrückstau  

Bei Starkregen macht sich auch die Überlastung der Kanalisation schadensverursachend be-

merkbar. Liegen Gebäudeteile oder Außenanlagen unter dem Niveau der Rückstauebene, ist 

jeder Hauseigentümer verpflichtet, sich gegen Rückstau aus der Kanalisation zu schützen  

(s. auch Kapitel 4.5).  

Zum Thema Objektschutz gibt es zahlreiche sehr informative Broschüren verschiedener Institutio-

nen (s. Anhang). 

 

4.17 Elementarschadenversicherung  

Nr. PRIVATE MASSNAHMEN  Priorität  Zuständig  

4.17-1 Abschluss einer Elementarschadenversicherung  1 
Jeder 

Hausei-
gentümer 

Jeder kann Opfer von Naturereignissen, wie Hagel, Hochwasser und Starkregen, werden. Auch 

mit der Umsetzung umfangreicher Vorsorgemaßnahmen gibt es keinen absoluten Schutz vor Ele-

mentarschäden, so dass diese im Extremfall erheblich und mitunter auch existenzbedrohend sein 

können. Um zumindest die finanziellen Folgen einer Überflutung zu begrenzen, empfiehlt das 

Land, eine risikobasierte Elementarschadenversicherung abzuschließen (Maßnahme 4.17-1). 

Diese übernimmt zum Beispiel die Reparaturkosten an Gebäuden, die in Folge der Überschwem-

mung entstehen. Bei Komplettverlust trägt die Versicherung die Kosten für die Errichtung eines 

gleichwertigen Hauses. Ein Ausgleich von Schäden durch den Staat erfolgt nicht, wenn das ge-

schädigte Anwesen versicherbar gewesen wäre. Im gewerblichen Bereich werden Elementarer-

weiterungen auch für die Geschäftsgebäudeversicherung, die Betriebsunterbrechung oder Miet-

ausfälle angeboten. Informationen zur Elementarschadenversicherung hat das Land Rheinland-

Pfalz im Internet bereitgestellt. Zudem steht die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz beratend zur 

Verfügung.  

 

4.18 Richtiges Verhalten vor, während und nach Hochwasser oder Sturzfluten  

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN  Priorität  Zuständig  

4.18-1 
Information und Aufklärung  zu richtigem Verhalten vor, 
während und nach Überflutung auf der Homepage und in 
der Presse 

1 Stadt/VG 

 PRIVATE MASSNAHMEN    

4.18-2 Richtiges Verhalten  vor, während und nach Überflutung 1 Jeder 

VG = Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg 
Stadt = Stadt Otterberg 
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Fast täglich berichten die Medien über Katastrophen und Schadensereignisse durch Hochwasser 

und Starkregen. Dabei gibt es nicht nur die großen Katastrophen, die ganze Landstriche für lange 

Zeit betreffen, sondern auch lokale Sturzfluten können für jeden Einzelnen und jede Familie eine 

persönliche Katastrophe auslösen. 

Vorkehrungen gegen Überflutung zu treffen, fällt in den Verantwortungsbereich jedes Einzelnen. 

Dennoch sollte die Verbandsgemeinde immer wieder mit Tipps an die Notwendigkeit erinnern 

(Maßnahme 4.18-1). Um Überflutungsereignisse besser bewältigen zu können, sollte jeder poten-

ziell Betroffene einen persönlichen Notfallplan erstellen. Hilfestellung bieten u. a. Broschüren des 

Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Da insbesondere bei Sturzfluten 

keine oder kaum Vorwarnzeit besteht, sollte der persönliche Notfallplan praktische Dinge regeln, 

wie z. B. wann der Strom im Gebäude abgeschaltet werden muss, in welcher Reihenfolge Mobiliar 

und andere Gegenstände aus den wassergefährdeten Räumen entfernt bzw. gegen Aufschwim-

men gesichert werden, oder falls mobile Schutzsysteme vorhanden sind, wer diese im Ereignisfall 

- auch bei Urlaub - einsetzt.  

Überflutungsgefährdete Räume sollten nie bei Hochwasser betreten werden (Maßnahme 4.18-2). 

Zum einen besteht Stromschlaggefahr, zum anderen die Gefahr, dass Scheiben und Türen durch 

den Wasserdruck bersten und schwallartig in das Gebäude eindringen. Außerdem ist zu beachten, 

dass Türen bei Hochwasser durch den Wasserdruck nicht mehr zu öffnen sind.  

Kanaldeckel in privaten und öffentlichen Flächen sollten nicht herausgenommen werden (Absturz-

gefahr und Schmutzeintrag). Um Personenschäden zu vermeiden ist es notwendig, dass die An-

lieger der Flutwelle fernbleiben (zu Fuß und mit dem Auto). Im Katastrophenfall ist es unerlässlich, 

dass die Bevölkerung den Anweisungen der Feuerwehr, insbesondere auch bei Evakuierung, 

Folge leistet. Das Zusammenspiel sollte geübt werden (Maßnahme 4.18-2). 

Unrat und Schlamm, die sich auf einem Grundstück angesammelt haben, sind als Abfall einzustufen, 

der ordnungsgemäß zu entsorgen ist. Eine Verbringung in ein Gewässer bei ablaufendem Hoch-

wasser kann strafrechtlich verfolgt werden. Nach einer Überflutung sollten die Schäden am Eigentum 

im Detail dokumentiert werden.  
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5 Otterberg  

5.1 Otterbach im Ursprungsgebiet  

Übergeordnetes Gewässer: Lauter  

Starkregenkarte des Landes, 2018 [3]: 

 

Abflusskonzentration Starkregen:  Wirkungsbereich Sturzflut nach Starkregen:  

 

gering: >2.500 bis 5.000 m² EZG 

mäßig: >5.000 bis 10.000 m² EZG 

hoch: >10.000 bis 50.000 m² EZG 

sehr hoch: >50.000 m² EZG 

 

potenzieller Überflutungsbereich in Auen 

potenziell überflutungsgefährdete Bereiche entlang von Tie-
fenlinien (EZG > 20 ha; Überstau 1 m; Extrapolation 50 m) 

 

Potenzielle Gefährdung:  

¶ Überflutung entlang des Otterbachs 

¶ Hochwasserzufluss in die Stadt 
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Maßnahmen im Ursprungsgebiet des Otterbachs  

Neben den übergeordneten Maßnahmen zur Aufklärung (4.1) und Warnung (4.2), Stärkung der 

Gefahrenabwehr (4.3), hochwasserresilienten Nutzung des Bachumfeldes (4.8), Elementarscha-

denversicherung (4.17) sowie zum richtigen Verhalten (4.18) sollten folgende Maßnahmen umge-

setzt werden: 

Nr. ÖFFENTLICHE MASSNAHMEN  Priorität  Zuständig  

5.1-1 
Pflege und Ergänzung der abflussmindernden Waldb e-
wirtschaftung  (s. Kapitel 4.11) 

1 Forst 

5.1-2 
Unterstützung der eigendynamischen Entwicklung  des 
Otterbachs im Ursprungsgebiet 

1 Forst/VG 

5.1-3 
Erstellen eines Unterhaltungsplans für das Hochwasser-
rückhaltebecken am Sportplatz 

1 Stadt 

5.1-4 Umsetz ung  des v. g. Unterhaltungsplans 1 Stadt 

 PRIVATE MASSNAHMEN    

5.1-5 
Objektschutz  an bestehenden, gefährdeten Gebäuden 
und Einrichtungen (Kapitel 4.16) und Bauvorsorge bei Um- 
und Neubauten (Kapitel 4.15) 

1 Betroffene 

VG = Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg 
Stadt = Stadt Otterberg 

Defizitanalyse, Handlungsbedarf und Maßnahmen  

Der Otterbach entspringt nordöstlich von Otterberg in mehreren Quellgewässern und fließt neben 

der L 387 in Richtung Stadt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 28: Einzugsgebiet des 
Otterbachs gemäß Starkre-
genkarte des Landes [3]  
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Das Einzugsgebiet des Otterbachs ist überwiegend bewaldet und wird forstwirtschaftlich genutzt. 

Im Ursprungsgebiet liegen der Birotshof, ein Campingplatz sowie Sportplätze und das Schwimm-

bad.  

 
Abb. 29: Otterbach als Waldbach oberhalb des Birotshofs 

Der Otterbach fließt unmittelbar neben der Straße am Birotshof vorbei und nimmt von Nordwesten 

einen Seitenzufluss auf (s. Abb. 30). 

 
Abb. 30: Tiefenlinien im Bereich Birotshof, Sturzflutgefahrenkarte [1] für außergewöhnliche Starkregen, 
SRI 7, 1 Std.  
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Der Otterbach ist mehrfach verrohrt. An der Zufahrt zum Birotshof ist am Zulauf zur Verrohrung 

ein engstabiger Rechen angebracht, der bei Starkregen leicht verstopft und dann überströmt wird 

(s. Abb. 31). Schäden entstehen hier keine. 

 
Abb. 31: Gewässerverrohrung mit Rechen an der Zufahrt zum Birotshof 

Die Gebäude des Birotshofes liegen am Zusammentreffen mehrerer Tiefenlinien und Wege. Ein 

Weiher sammelt den Oberflächenabfluss aus einem kleinen Seitental, der zum Otterbach entwäs-

sert. Die Anwohner sollten ihre, zum Teil tiefliegenden Gebäude und Einrichtungen auf Schwach-

stellen untersuchen und bei Bedarf Objektschutzmaßnahmen umsetzen (Maßnahme 5.1-5).  

 
Abb. 32: Überflutungsgefährdeter Birotshof 

Um bereits im Oberlauf des Otterbachs den Abfluss zu reduzieren, sollten im Wald flächig abfluss-

mindernde Maßnahmen (Maßnahme 5.1-1) umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang sollte 

auch die eigendynamische Entwicklung des Otterbachs im Wald unterstützt werden (Maßnahme 

5.1-2). 




















































































































































































































































































































































































